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(Staatsbürger einft unb jegt
Slotc Dr. £>. Stratjm

©s fcheint gegenwärtig, ba fo Diet non bemoîratifchen 3öe=

aten ber Schweig bie Siebe ift, eine hefonbers bringende Slot»

roenbigfeit, fief) über politifdfe ©runbbegriffe einbeutige unb
tiare ©orftellungen gu bilben; benn ein grower Seit unferer
pofitifefjen (Streitigfeiten entftefjt aus SJtifgoerftänbniffen. Siefe
toieber footmen oon unttaren unb oerfdttoommenen 33egriffen
unb aus bem fdjlechten SBillen, bie 3beale unb programme
pofitifd) anbersbenfenber f o oerfteben gu wollen, wie fie ge=

meint finb.
Sachliches gegenteiliges ©erfteben unb Sîlarbeit ber 33e»

griffe ift am leidjteften unb erfolgreicbften bureb bas Studium
bes fjiftorifdjen SSerbeganges einer politifrtjen ©rfebeinung ober
einer politifeben 3bee gu gewinnen.

Xßenn wir uns über bie Stellung bes Staatsbürgers einft
unb jefet orientieren wollen, bann ift es unumgänglich, oorerft
gu beftimmen was unter bern 33egriff „Staatsbürger"
eigentlich gu oerfteben fei. ©in Staatsbürger ift derjenige, wel»
eher fich mit feiner ganzen ©erfönlicbfeit gu einem Staate be=

tennt, fich biefem Staate unb feinen ©efefeen unterteilt, ber
politifeben Siechte biefes Staates ooll unb gang teilhaftig ift,
unb bie aus bem Saatsbürgerrecht herrührenben Pflichten nach

©efefe unb befter perfönlicber ©ebergeugung ausübt.
3n biefem Sinne ift „Staatsbürger" ein moderner ©egriff.

SBenn wir ber Entwidmung biefes 33egriffs nachgeben wollen,
bann müffett wir ihn etwas weiter faffen. 2Bir wollen daher
gans einfach ben innerhalb ber ffoheitsgrengen eines Staates
lebenben © i n b e i m i f ch e n als Staatsbürger begeicbneti. Sa»

mit haben wir ihn bereits gegenüber bem Fremden unter»
fchieben, welcher ber oollen ftaatsbürgerlicben Siechte nicht teil»

baftig ift.
Sas Staatsbürgerrecbt wirb erworben: beim ©inheimifeben

bureb Sllbftammung unb ©eburt, unb beim Fremden burch 2öabl
unb freie ©ntfcbliehung, fowoh'l oon Seiten bes Staates, wie
oon Seiten bes Sluslänbers. ©efchiebt ber ©rwerb bes ©ürger»
rechts burch Slbftammung unb ©eburt bedingungslos, fo tann
ber Fremde nur nach 'Erfüllung gewiffer ©ebingungen unb
Formalitäten (3. 33. Stacbweis längeren Aufenthaltes, ©ntrich»
tung einer ©infaufsgebübr wie bei uns, ober nach ber ßei»

ftung eines Staatsbürgereibes wie 3. 33. in SImerifa) burch
freien Staatsalt in bie Staatsgemeinfcbaft aufgenommen
werben.

ßeute ift in ber Schweis jeber burch Abftammung unb
©eburt in bie ftaatliche ©emeinfehaft hineingeborene 33ürger,
wie auch jeber in ben Staatsoerbanb aufgenommene Fremde
oor bem ©efefe gleich. Früher war bas grunbfäfelich an»
bers. 3eber würbe i n f e i n e n S t a n b h i n e i n g e b 0 r e n,
unb bementfprecbenb waren auch feine Siechte. ®r war

oon ©eburt f) e r r ober Ä n e ch t,
frei ober unfrei. 3eber nahm am Staate teil nach feinem ihm
eingeborenen Stanb. Ses oollen 33ürgerrechts teilhaftig waren
nur bie freien. Ser Unfreie, ber ßeibeigene, ftanb auherbalb
ber ftaatlichen ©emeinfehaft. Slur bie Freien waren würbig bie
politifdjen Siechte ausguüben unb bie oollen Pflichten bes

Staates 31t übernehmen. Sie allein hatten bas Siecht 2Baffen
3U tragen: fie allein hatten im ©otfsgericht Sife unb Stimme;
fie allein tonnten an ben freien ©olfsgemeinben teilnehmen
unb ba bie ©efehiefe bes ßanbes beraten.

Sod) auch unter ben freien herrfchte nicht ®(eid)beit, fon»
bern bas ftänbifche ©ringip ber © b enb ü rt i g f ei t. Sen
höchften Stanb bildeten

bie ©beifreien.
3hnen gehörte ber ffocbabel unferes ßanbes an, bie ©rafen oon
ßengburg, Biburg, ffabsiburg, Froburg, Steueriburg, Xierfteiit,
©reperg, ©urbegg, 33ed>burg, SJlontfort unb 3Berbenberg, Sog»

genburg unb Slapperswil, während bie gabtreieben Freiherren
3war eine Slangftufe tiefer ftanben, jedoch in begug auf ffeirat
ben ©rafengefchlechtern ebenbürtig geachtet waren. 3'hnen
allein tarn urfprünglich ber Xitel bominus — fferr gu, unb fie

führen in ben Llrfuttben als ©rafen bas ©räbifat iHuftris (ber
Erlauchte) unb als Freiherren nobiles. Senn nur bie Eben
unter Stanbesgenoffen waren ebenbürtig. 3Ber einen Unter»

genoffen heiratete, muhte ben niedrigeren Stanb bes ©hege»

mahls annehmen.
Sen nächften Stanb bildete ber

niebere 21 bei ober ber Stitterftanb.
©s waren bies urfprünglich ©eoteinfreie, bie fich burch

Kriegsbienft befonbere Ausgeicbnung erworben ober SJtinifte»

riale, b. h- urfprünglich unfreie tönigliche ©eamte, bie eine be»

oorgugte Stellung errungen hatten. Sie muhten gu Schilb unb
SBappert geboren, b. h- Söhne unb ©tifel oon Slittersleuten
[ein, ein ritterliches Sehen führen, fowie burch Slitterfchlag unb
©eliibbe in ben ritterlichen Stanb aufgenommen worben fein.

Ser Abelige allein war fähig echtes Gehen 311 empfangen,
b. b- ßebensgut, an bas 2ßaffenpflicht gebunden war. ©r muhte
ein freier, wehrhafter SJlann fein. 3n Straffachen durfte er fei»

nen Untergenoffen als Urteiler, Stidjter ober Sengen annehmen;
er brauchte fich tmr oon feinesgleichen ober über ihm ftehenben
richten 311 laffen. Stur ber Ebenbürtige fonnte ©ormund ober
gfefelidjer ©rbe fein; ber Untergenoh hatte bagu fein Stecht.

Serjenige, ber fich einen höheren Stanb anmahte, würbe ehr»

los; er oerlor bie Stechte feines Stanbes.
23om 2Ibelftanb waren nach ßebettsreebt

bie '© e m e i n f r e i e n ober freien © a u e r n

unb ßanbfaffen burch eine Stuft getrennt. Sie ©emeinfreien
waren urfprünglich aller Freibeitsrecbte teilhaftig, muhten am
ßanbgericht als freie Seugen unb Schöffen teilnehmen, be»

fahen alfo ben öffentlichen ©ericbtsftanb, tonnten freien eigenen
©runbbefih erwerben, unb waren in allen Siechten freie ©oll»
bürger. Sie hatten bem Slufgebot bes ©rafen gu einem Sriegs»
3ug Folge gu leiften. Sie oermehrten Anfprücbe im Sriegsbienft,
bie ritterliche Organifation bes leeres unb bie Softfpieligfeit
ber 2lusrüftung mit ©anger unb ©ferb brachten es mit fich,
bah fid) oft mehrere freie ©auern gufammenfchloffen um ber
Sriegspflicht auf genoffenfchaftlicher ©runblage ©enüge gu tun.
©emeinfam rüfteten fie einen geeigneten ihrer ©enoffen aus,
ber für fie bem Heerbann bes Sönigs folgte. 2öährenb biefer
nun burch feine ©erbienfte in ben Stitterftanb aufftieg, oerloren
feine ©enoffen ihre Freiheit. Sie Sriegsfteuer, bie fie erft frei
fich felbft auferlegt hatten, würbe mit ber Seit gu einer Si»s=
Pflicht unb gu einem rechtmähigen Slnfpruch ihres friegerifchen
©enoffen. 2fls Sinspflichtige tonnten bie ehemals ©ollfreien oor
bem ßanbgeridjt nicht mehr felbftänbig auftreten. Sie beburften
bagu eines ©ogts, ber für fie Stecht fuchte. ^freiwillig hatten fie
ihre Sfreiheitsrechte einem ber 3hoen übertragen, ba ihnen bie
ßaften bes Srieges, bes ©erichts unb bes, mit bent ©ericht oer»
bunbenett Strafoollgugs als gu befchtoerlich unb mit ihren wirt»
fchaftlichen ©ufwenbungen nicht mehr oereinbar fchienett.

~So würben bie ehemals freien ©auern unferes ßanbes
3unt Seil ben grofjen ©runbberren unb bem ßanbabel unter»
ftellt. Xrofebem bewahrte eine grohe Saht oon ßanbfaffen ihre
alte urfprüngtiche Freiheit. Sie ©rfantone, bie Xäler bes ©er»
ner Oberlanbes unb bie oielen ßanb» unb Sreigerichte in ber
gangen ©ibgenoffenfehaft finb ein fprechenbes Seugnis, bah nicht
alle Freibauern ihren alten ©rbftanb oerloren unb in ber ©taffe
ber grunbhörigert ©auern untergingen. Slnbrerfeits mögen
Diele unferer alten Freibauern urfprünglich Colonen ober reichs»
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Staatsbürger einst und jetzt
Von Or. H. Strahln

Es scheint gegenwärtig, da so viel von demokratischen Ide-
alen der Schweiz die Rede ist, eine -besonders dringende Not-
wendig,keit, sich über politische Grundbegriffe eindeutige und
klare Borstellungen zu bilden: denn ein großer Teil unserer
politischen Streitigkeiten entsteht aus Mißverständnissen. Diese
wieder kommen von unklaren und verschwommenen Begriffen
und aus dem schlechten Willen, die Ideale und Programme
politisch andersdenkender s o verstehen zu wollen, wie sie ge-
meint sind.

Sachliches gegenseitiges Verstehen und Klarheit der Be-
griffe ist am leichtesten und erfolgreichsten durch das Studium
des historischen Werdeganges einer politischen Erscheinung oder
einer politischen Idee zu gewinnen.

Wenn wir uns über die Stellung des Staatsbürgers einst
und jetzt orientieren wollen, dann ist es unumgänglich, vorerst
zu bestimmen was unter dem Begriff „Staatsbürger"
eigentlich zu verstehen sei. Ein Staatsbürger ist derjenige, wel-
cher sich mit seiner ganzen Persönlichkeit zu einem Staate be-

kennt, sich diesem Staate und seinen Gesetzen unterstellt, der
politischen Rechte dieses Staates voll und ganz teilhaftig ist,
und die aus dem Saatsbürgerrecht herrührenden Pflichten nach

Gesetz und bester persönlicher Ueberzeugung ausübt.

In diesem Sinne ist „Staatsbürger" ein moderner Begriff.
Wenn wir der Entwicklung dieses Begriffs nachgehen wollen,
dann müssen wir ihn etwas weiter fassen. Wir wollen daher
ganz einfach den innerhalb der Hoheitsgrenzen eines Staates
lebenden Einheimischen als Staatsbürger bezeichnen. Da-
mit haben wir ihn bereits gegenüber dem Fremden unter-
schieden, welcher der vollen staatsbürgerlichen Rechte nicht teil-
haftig ist.

Das Staatsbürgerrecht wird erworben: beim Einheimischen
durch Abstammung und Geburt, und beim Fremden durch Wahl
und freie Entschließung, sowohl von Seiten des Staates, wie
von Seiten des Ausländers. Geschieht der Erwerb des Bürger-
rechts durch Abstammung und Geburt bedingungslos, so kann
der Fremde nur nach Erfüllung gewisser Bedingungen und
Formalitäten (z. B. Nachweis längeren Aufenthaltes, Entrich-
tung einer Einkaufsgebühr wie bei uns, oder nach der Lei-
stung eines Staatsbürgereides wie z. B. in Amerika) durch
freien Staatsakt in die Staatsgemeinschaft aufgenommen
werden.

Heute ist in der Schweiz jeder durch Abstammung und
Geburt in die staatliche Geineinschaft hineingeborene Bürger,
wie auch jeder in den Staatsverband aufgenommene Fremde
vor dem Gesetz gleich. Früher war das grundsätzlich an-
ders. Jeder wurde i n s e i n e n S t a n d h i n e i n g e b o r e n,
uud dementsprechend waren auch seine Rechte. Er war

von Geburt Herr oder Knecht,
frei oder unfrei. Jeder nahm am Staate teil nach seinem ihm
eingeborenen Stand. Des vollen Bürgerrechts teilhaftig waren
nur die Freien. Der Unfreie, der Leibeigene, stand außerhalb
der staatlichen Gemeinschaft. Nur die Freien waren würdig die
politischen Rechte auszuüben und die vollen Pflichten des

Staates zu übernehmen. Sie allein hatten das Recht Waffen
zu tragen: sie allein hatten im Volksgericht Sitz und Stimme:
sie allein konnten an den freien Volksgemeinden teilnehmen
und da die Geschicke des Landes beraten.

Doch auch unter den Freien herrschte nicht Gleichheit, son-
dern das ständische Prinzip der Ebenbürtigkeit. Den
höchsten Stand bildeten

die Edelfreien.
Ihnen gehörte der Hochadel unseres Landes an, die Grafen von
Lenzburg, Kiburg, Habsburg, Froburg, Neuenburg, Tierstein,
Greyerz, Buchegg, Bechburg, Montfort und Werdenberg, Tog-

genburg und Rapperswil, während die zahlreichen Freiherren
zwar eine Rangstufe tiefer standen, jedoch in bezug auf Heirat
den Grafengeschlechtern ebenbürtig geachtet waren. Ihnen
allein kam ursprünglich der Titel dominus — Herr zu, und sie

führen in den Urkunden als Grafen das Prädikat illustris (der
Erlauchte) und als Freiherren nobiles. Denn nur die Ehen
unter Standesgenossen waren ebenbürtig. Wer einen Unter-
genossen heiratete, mußte den niedrigeren Stand des Ehege-
mahls annehmen.

Den nächsten Stand bildete der

niedere Adel oder der Ritterstand.
Es waren dies ursprünglich Gemeinfreie, die sich durch

Kriegsdienst besondere Auszeichnung erworben oder Ministe-
riale, d. h. ursprünglich unfreie königliche Beamte, die eine be-

oorzugte Stellung errungen hatten. Sie mußten zu Schild und
Wappen geboren, d. h. Söhne und Enkel von Rittersleuten
sein, ein ritterliches Leben führen, sowie durch Ritterschlag und
Gelübde in den ritterlichen Stand aufgenommen worden sein.

Der Adelige allein war sähig echtes Lehen zu empfangen,
d. h. Lehensgut, an das Waffenpflicht gebunden war. Er mußte
ein freier, wehrhafter Mann sein. In Strafsachen durfte er kei-

nen Untergenossen als Urteiler, Richter oder Zeugen annehmen:
er brauchte sich nur von seinesgleichen oder über ihm stehenden
richten zu lassen. Nur der Ebenbürtige konnte Vormund oder
gsetzlicher Erbe sein: der Untergenoß Hatte dazu kein Recht.
Derjenige, der sich einen höheren Stand anmaßte, wurde ehr-
los: er verlor die Rechte seines Standes.

Vom Adelstand waren nach Lehensrecht

die G e m e i n f r e i e n oder freien Bauern
und Landsassen durch eine Kluft getrennt. Die Gemeinfreien
waren ursprünglich aller Freiheitsrechte teilhaftig, mußten am
Landgericht als freie Zeugen und Schöffen teilnehmen, be-

faßen also den öffentlichen Gerichtsstand, konnten freien eigenen
Grundbesitz erwerben, und waren in allen Rechten freie Voll-
bürger. Sie hatten dem Aufgebot des Grafen zu einem Kriegs-
zug Folge zu leisten. Die vermehrten Ansprüche im Kriegsdienst,
die ritterliche Organisation des Heeres und die Kostspieligkeit
der Ausrüstung mit Panzer und Pferd brachten es mit sich,

daß sich oft mehrere freie Bauern zusammenschlössen um der
Kriegspflicht auf genossenschaftlicher Grundlage Genüge zu tun.
Gemeinsam rüsteten sie einen geeigneten ihrer Genossen aus,
der für sie dem Heerbann des Königs folgte. Während dieser
nun durch seine Verdienste in den Ritterstand aufstieg, verloren
seine Genossen ihre Freiheit. Die Kriegssteuer, die sie erst frei
sich selbst auferlegt hatten, wurde mit der Zeit zu einer Zins-
Pflicht und zu einem rechtmäßigen Anspruch ihres kriegerischen
Genossen. Als Zinspflichtige konnten die ehemals Vollfreien vor
dem Landgericht nicht mehr selbständig auftreten. Sie bedurften
dazu eines Vogts, der für sie Recht suchte. Freiwillig hatten sie

ihre Freiheitsrechte einem der Ihren übertragen, da ihnen die
Lasten des Krieges, des Gerichts und des, mit dem Gericht ver-
bundenen Strafvollzugs als zu beschwerlich und mit ihren wirt-
schaftlichen Aufwendungen nicht mehr vereinbar schienen.

""So wurden die ehemals freien Bauern unseres Landes
zum Teil den großen Grundherren und dem Landadel unter-
stellt. Trotzdem bewahrte eine große Zahl von Landsassen ihre
alte ursprüngliche Freiheit. Die Urkantone, die Täler des Ber-
ner Oberlandes und die vielen Land- und Freigerichte in der
ganzen Eidgenossenschaft sind ein sprechendes Zeugnis, daß nicht
alle Freibauern ihren alten Erbstand verloren und in der Masse
der grundhörigen Bauern untergingen. Andrerseits mögen
viele unserer alten Freibauern ursprünglich Kolonen oder reichs-



Str. 28 Sie 95«rn er 9® o ch e 757

unmittelbare Königsßörige geroefen fein, bie fid) infolge ber

Schroäche unb ber 2tbroeferibeit ber Seicbsgeroalt, praftifch oom
Stanb ber SUtfreien in nichts mehr unterfcbieben.

Staatsbürger mitiberen Utechts mar bie Klaffe ber

©runbßörigen.
Bie ©runbbörigen ober gutsberrlichen. ffinterfäffen maren mit
ibrer Serfon an bas ©ut bes Gerrit, bas fie beroirtfchafteten,
gebunben. Sie burften es ohne Erlaubnis ihres fterrn nicfjt

oerlaffen, fonnteit aber burch ben f)errn and) nicht oon ihrem
f)ofe oertrieben roerben. 'Sie roaren ainspflicfjtig, mußten eine

f)eirats= unb ©rbfchaftsfteuer entrichten unb nad) ihrem Bobe
hatte ber ©utsherr 2tnfprud) auf bas hefte Kleib unb bas hefte

Stiicf Sieh aus ihrem Stachlaß. Sie tonnten toeber an ber

freien Solfsgemeinbe, noch am ßanbgericht teilnehmen, fon=

bern unterftanben ber ©erichtsbarteit ihres ©runbberrn auf bem

gutsherrlichen f)of= ober fferrfcbaftsgericht.
Bie unterfte Stufe ber Seoölferung bitbeten

bie S e i b e i g e n e n.

Ks roaren bies bie nicht mit eigenem ©runb' unb Soben aus=

geftatteten Knedjte, Bagtößner unb bas su einem £)of gehörige
ftausgefinbe. fÇiir ihre Slrbeit erhielten fie bloß ben ßebens»

unterhalt. Stur bie höheren Sreien, bas Seid), bie ©ottesbäufer,
bie Surften unb Seeiberren burften ßeibeigene halten; Sienft=
leute unb ©igenleute roaren bagu nicht berechtigt. Ber ßeib=
eigene roar oollfommen rechtlos. 2Bie eine ffiare rourbe er oer=

tauft, oerfchenft unb oerbanbelt. 3a er tonnte auch nur 3ur
ftätfte einem anbern überloffett roerben unb fogar feine noch

ungeborene Sachtommenfdjaft tonnte unter sroei Eigentümer
uerteilt roerben, roie bies im 3abre 1259 gefd)ah, als Freiherr
Sterner oon Kien urfunbticb bem erlauchten fferrn ©rafen Su=
bolf oon f)absburg bas Stecht auf feinen ßeibeigenen Heinrich
oon Balbeim 3itr ßälft-e abtrat. Unb roenn biefer leibeigene

Heinrich oon Batheim ein Steib oon feinen ober bes ©rafen
Eigenleuten 3ur Srau nähme unb mit ihr Kinber seugen roiir=

be, bann füllten biefe Kinber roieberum halb unb halb geteilt
roerben.

Sur ©be beburfte ber ßeibeigene bie Seroilligung feines
fferrn. Steift mußte er eine ßeibeigene feiner eigenen #err=
fdjaft gur Srau nehmen, ober es rourbe oereinbart, baß bie

Kinber unter bie Sefißer ber beiben ©Itern oerteitt roürben.
Unter ©ottesbäufern roar es auch üblich, baß fie ihren ©igen*
teuten genau oorfchrieben, roo fie fich ihre grauen 3» fuchen

hätten; fo roaren bie ©igenteute oon Sltborf noch 1439 oerpftirfp
tet, ihre Sraueit ober Stänner unter ben ©igenleuten ber ©ot=

tesßäufer su ©infiebeln, St. ©allen, Sfäffers, Schännis, Steb
chenau, St. Stegula in Sürich unb in Säcfingen 31t fucheit.

Sach altem germanifihem unb burgunbifchem Secht rourbe
bie Beirat einer freien Srau mit einem leibeigenen SJtann mit
©nthauptung unb bem Seuertob beftraft. Später oerlor ein
Sreier feine Sreibeit, roenn er eine ßeibeigene heiratete, ©r
rourbe mit feiner gangen Sacbfommenfcbaft ebenfalls ßeib*
eigener ber fterrfcßaft feiner ©hefrau. Sod) 1484 erließ Sern
ein Serbot gegen bie Sereßetichung 3roifchen greien unb Un=

freien. Bie Uebertretung biefes Serbotes rourbe sroar nicht
mit mit bem Bobe ober bem SSerluft ber Sreibeit, fonbern noch
mit einer Suße oon 20 ©ulben beftraft.

Bas ßos ber ßeibeigenen roar jeboch nicht fo frfjlecfjt roie
es und) ibrer politifch oötlig rechtlofen Stellung fd)einen fönnte.
Siele roaren froh burd) freimütige Unterroerfung ber Sorge

m ihr leibliches Stoßt enthoben gu fein. Benn, roenn fie auch
ber Suchtgeroalt ihres ßeibßerrn unterftanben, fo hatte biefer
anbrerfeits auch bie Sflicßt für fie gu forgen. Stenn er fie in
fcßtoerer Sot im Stiche ließ ober fich ihrer in Kranfßeit nicht
annahm, bann hatte er feinen Snfpruch unb fein Stecht auf ihren
Sefiß oerloren. (gortfeßung' folgt.)

Um bie (Sicticrimo beb äkrbtenftauefatles beim äßebrmattn
Sach 2trt. 1 unferer Stititärorganifation oom 3ohre 1907

ift jeber Sdrtoeiser roehrpflidjtig. ©ntroeber bat er bie SOtilitär»

bienftpflicht, ober bie Stititärfteuerpflicht 31t erfüllen. Bie Steßr=
Pflicht in beiben Sonnen foil allen Scßroeiserbürgern in gleicher
BBeife ein Opfer fein, bas fie freubig an bas große Sterf ber
Serteibigung ber fjeimat beitragen haben.

Stir müffen aber fonftatieren, baß bie heutige Serteilung
fid) su ungunften ber ©inen oerfeßoben hat, inbem oom Bienft=
Pflichtigen mit Sücffidü auf bie gefpannte internationale ßage
immer tnebr oerlangt roerben muß.

SJtit ber türgtich befchloffenen Serlängerung ber Schulen,
aber namentlich auch ber Stieberholungsfurfe burch bie ©ibgen.
Säte, erfährt biefe Serfcßiebung einen berartigen ©rab, baß
fich begreiflicherroeife oerfeßiebene Sürger barpit befaffen unb
bie aus ber Serlängerung refuttierenben ©rfcheinungen 3U miß
bern oorfchlagen. (fioffentlid) ift ber ©runb nicht etroa in ben

beoorftehenben Sat.=Satsroahlen 311 fuchen!)
3n teßter Seit erhielt man Kenntnis oon Eingaben unb

Sorfcßlägeu oon potitifd)en unb roirtfdpiftlichen Organifationen,
fotoie auch oon militärifchen Sereinigungen, bie fid) mit ber
fosialen Seite bes Sroblems befcßäftigten. Solititer oerfeßie*
bener Süaneen ftellten SJtotionen unb 3nterpellationen in bie=

fer Sichtung, benen allerbings ber Shef bes ©. St. B. antroorten
tonnte, baß biefe Sngetegenßeit fchon längere Seit oon ben ein=

seinen Bepartementen ftubiert toerbe unb bemnächft ein fertiges
Srofeft 31t erroarten fei. So follen halb ben Störten Baten
folgen.

©s geht ia roirflich um eine bebeutfame grage. Soll ber
Stehrmann für bie Seit ba er im Stititärbienft fteht, nebft bem

Solbe eine ongemeffene ©ntfehäbigung erhalten? ©ine reftlofe
Schabloshaltung fann babei natiirtid) nicht in Setradjt fallen.
Ilnfer Sienft für bie Serteibigung ber ffeimat muß unb foil
immer ein Opfer bebeuten. 3cbes anbere Spftem müßte unfere
Stilisarmee oerunmöglichen unb mit ber Seit 3U einer 21 rt
Serufsheer führen.

Schon früher rourbe oerfucht bie großen Opfer bes 2ßehr=

mannes erträglich 3U geftalten. Samentlich sielt 2lrt. 335 0. S.
barauf ab, bem 2trbeitnebmer in geroiffen Sällen eine Stilbe=
rung su oerfchaffett. Sornehmlid) haben aber baoon bis heute
nur unfere Seamten unb 21ngeftellten ber Deffentlichfeit profi=
tiert. 3n ber Srioatroirtfchaft rourbe fchon feltener eine ©nß
fchäbigung ausbesahlt, roas allerbings nun in ben leßten 3ahren
auch etroas geänbert hat, roeil bas Serftänbnis für bie 21rmee
mehr unb mehr in alle Kreife eittbrang. Biefe ßohnsahlung
ging aber ausfchtießlich auf Koften ber Unternehmung felbft.

Son ber obgenannten ©efeßgebung haben bagegett bis
heute nichts profitiert alle 21ngeftetlten unb 21rbeiter, beren
Bienftoerhältnis nid)t unter biefen Segriff fällt, foroie namenß
lieh alle Sreierroerbenben, roie ^anbroerter, ©eroerbler, Sauern
ufto. Ber 21rt. 335 roar übrigens immer nur als Srooiforium
betrad)tet roorben unb rourbe im ©ibgen. Sarlament oerfcbie=
bentlich 3U reoibieren oerfucht.

21uch bie Stilitärorganifation oom 3ahre 1907 fießt befon=
bere ßeiftungen bes Staates an 2ßehrmänner oor. Ber 21rt. 22

lautet: „21ngehörige oon Bßehrmännern, bie burch bereu Stilb
tärbienft in 3tot geraten, finb ausreidjettb su unterftüßen. Solche
Unterftüßungen bürfett nicht als 21rmenunterftüßung behanbett
roerben."
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unmittelbare Königshörige gewesen sein, die sich infolge der

Schwäche und der Abwesenheit der Reichsgewalt, praktisch vom
Stand der Altfreien in nichts mehr unterschieden.

Staatsbürger minderen Rechts war die Klasse der

G r u n d h ö r i g e n.

Die Grundhörigen oder gutsherrlichen Hintersassen waren mit
ihrer Person an das Gut des Herrn, das sie bewirtschafteten,
gebunden. Sie durften es ohne Erlaubnis ihres Herrn nicht
verlassen, konnten aber durch den Herrn auch nicht von ihrem
Hofe vertrieben werden. Sie waren zinspflichtig, mußten eine

Heirats- und Erbschaftssteuer entrichten und nach ihrem Tode
hatte der Gutsherr Anspruch auf das beste Kleid und das beste

Stück Vieh aus ihrem Nachlaß. Sie konnten weder an der

freien Volksgemeinde, noch am Landgericht teilnehmen, son-
dern unterstanden der Gerichtsbarkeit ihres Grundherrn auf dem

gutsherrlichen Hof- oder Herrschaftsgericht.

Die unterste Stufe der Bevölkerung bildeten

die Leibeigenen.
Es waren dies die nicht mit eigenem Grund und Boden aus-
gestatteten Knechte, Taglöhner und das zu einem Hof gehörige
Hausgesinde. Für ihre Arbeit erhielten sie bloß den Lebens-
unterhalt. Nur die höheren Freien, das Reich, die Gotteshäuser,
die Fürsten und Freiherren durften Leibeigene halten; Dienst-
leute und Eigenleute waren dazu nicht berechtigt. Der Leib-
eigene war vollkommen rechtlos. Wie eine Ware wurde er ver-
kauft, verschenkt und verhandelt. Ja er konnte auch nur zur
Hälfte einem andern überlassen werden und sogar seine noch

angeborene Nachkommenschaft konnte unter zwei Eigentümer
verteilt werden, wie dies im Jahre 1259 geschah, als Freiherr
Werner von Kien urkundlich dem erlauchten Herrn Grafen Ru-
dolf van Habsburg das Recht auf seinen Leibeigenen Heinrich
von Talheim zur Hälfte abtrat. Und wenn dieser leibeigene

Heinrich von Talheim ein Weib von seinen oder des Grafen
Eigenleuten zur Frau nähme und mit ihr Kinder zeugen wür-
de, dann sollten diese Kinder wiederum halb und halb geteilt
werden.

Zur Ehe bedürfte der Leibeigene die Bewilligung seines

Herrn. Meist mußte er eine Leibeigene seiner eigenen Herr-
schaft zur Frau nehmen, oder es wurde vereinbart, daß die

Kinder unter die Besitzer der beiden Eltern verteilt würden.
Unter Gotteshäusern war es auch üblich, daß sie ihren Eigen-
leuten genau vorschrieben, wo sie sich ihre Frauen zu suchen

hätten; so waren die Eigenleute von Altdorf noch 1439 verpflich-
tet, ihre Frauen oder Männer unter den Eigenleuten der Got-
teshäuser zu Einsiedeln, St. Gallen, Pfäffers, Schännis, Rei-
chenau, St. Régula in Zürich und in Säckingen zu suchen.

Nach altem germanischem und burgundischem Recht wurde
die Heirat einer freien Frau mit einem leibeigenen Mann mit
Enthauptung und dem Feuertod bestraft. Später verlor ein
Freier seine Freiheit, wenn er eine Leibeigene heiratete. Er
wurde mit seiner ganzen Nachkommenschaft ebenfalls Leib-
eigener der Herrschaft seiner Ehefrau. Noch 1484 erließ Bern
ein Verbot gegen die Verehelichung zwischen Freien und Un-
freien. Die Uebertretung dieses Verbotes wurde zwar nicht
mit mit dem Tode oder dem Verlust der Freiheit, sondern noch
mit einer Buße von 29 Gulden bestraft.

Das Los der Leibeigenen war jedoch nicht so schlecht wie
es nach ihrer politisch völlig rechtlosen Stellung scheinen könnte.
Viele waren froh durch freiwillige Unterwerfung der Sorge
nn ihr leibliches Wohl enthoben zu sein. Denn, wenn sie auch
der Zuchtgewalt ihres Leibherrn unterstanden, so hatte dieser
andrerseits auch die Pflicht für sie zu sorgen. Wenn er sie in
schwerer Not im Stiche ließ oder sich ihrer in Krankheit nicht
annahm, dann hatte er seinen Anspruch und sein Recht auf ihren
Besitz verloren. (Fortsetzung folgt.)

Um die Sicherung des Verdienstausfalles beim Wehrmann
Nach Art. 1 unserer Militärorganisation vom Jahre 1997

ist jeder Schweizer wehrpflichtig. Entweder hat er die Militär-
dienstpflicht, oder die Militärsteuerpflicht zu erfüllen. Die Wehr-
Pflicht in beiden Formen soll allen Schweizerbürgern in gleicher
Weise ein Opfer sein, das sie frendig an das große Werk der
Verteidigung der Heimat beizutragen haben.

Wir »nüssen aber konstatieren, daß die heutige Verteilung
sich zu ungunsten der Einen verschoben hat, indem vom Dienst-
Pflichtigen mit Rücksicht auf die gespaunte internationale Lage
immer mehr verlangt werden muß.

Mit der kürzlich beschlossenen Verlängerung der Schulen,
aber namentlich auch der Wiederholungsturse durch die Eidgeu.
Räte, erfährt diese Verschiebung einen derartigen Grad, daß
sich begreiflicherweise verschiedene Bürger daipit befassen und
die aus der Verlängerung resultierenden Erscheinungen zu mil-
dern vorschlagen. (Hoffentlich ist der Grund nicht etwa in den

bevorstehenden Nat.-Ratswahlen zu suchenI)

In letzter Zeit erhielt man Kenntnis von Eingaben und
Vorschlägen von politischen und wirtschaftlichen Organisationen,
sowie auch von militärischen Vereinigungen, die sich mit der
sozialen Seite des Problems beschäftigten. Politiker verschie-
dener Nüancen stellten Motionen und Interpellationen in die-
ser Richtung, denen allerdings der Chef des E. M. D. antworten
konnte, daß diese Angelegenheit schon längere Zeit von den ein-
wlnen Departements« studiert werde und demnächst ein fertiges
Projekt zu erwarten sei. So sollen bald den Worten Taten
folgen.

Es geht ja wirklich um eine bedeutsame Frage. Soll der
Wehrmann für die Zeit da er im Militärdienst steht, nebst dem

Solde eine angemessene Entschädigung erhalten? Eine restlose
Schadloshaltung kann dabei natürlich nicht in Betracht fallen.
Unser Dienst für die Verteidigung der Heimat muß und soll
immer ein Opfer bedeuten. Jedes andere System müßte unsere
Milizarmee verunmöglichen und mit der Zeit zu einer Art
Berufsheer führen.

Schon früher wurde versucht die großen Opfer des Wehr-
mannes erträglich zu gestalten. Namentlich zielt Art. 335 O. R.
darauf ab, dem Arbeitnehmer in gewissen Fällen eine Milde-
rung zu verschaffen. Vornehmlich haben aber davon bis heute
nur unsere Beamten und Angestellten der Oesfentlichkeit profi-
tiert. In der Privatwirtschaft wurde schon seltener eine Ent-
schädigung ausbezahlt, was allerdings nun in den letzten Jahren
auch etwas geändert hat, weil das Verständnis für die Armee
mehr und mehr in alle Kreise eindrang. Diese Lohnzahlung
ging aber ausschließlich auf Kosten der Unternehmung selbst.

Von der obgenannten Gesetzgebung haben dagegen bis
hente nichts profitiert alle Angestellten und Arbeiter, deren
Dienstverhältnis nicht unter diesen Begriff fällt, sowie nament-
lich alle Freierwerbenden, wie Handwerker, Gewerbler, Bauern
usw. Der Art. 335 war übrigens immer nur als Provisorium
betrachtet worden und wurde im Eidgen. Parlament verschie-
deutlich zu revidieren versucht.

Auch die Militärorganisation «om Jahre 1997 sieht beson-
dere Leistungen des Staates an Wehrmänner vor. Der Art. 22

lautet: „Angehörige von Wehrmännern, die durch deren Mili-
tärdienst in Not geraten, sind ausreichend zu unterstützen. Solche
Unterstützungen dürfen nicht als Armenunterstützung behandelt
werden."
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